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Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Gebührenanspruchsgesetz geändert wird  

(GebAG-Novelle 2015) 
 
 

Zu § 43 Abs. 1 d: 
Es ist nicht klar, wer die Zeitaufwändigkeit einer psychiatrischen 
Untersuchung bei der stundenweisen Abrechnung beurteilt.  
Liegt dies ganz im Entscheidungsbereich  des Sachverständigen? 
 
 
Gegen den Entwurf bestehen darüber hinaus keine Bedenken. 
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